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Ordnung zur Änderung der Fächerspezifischen Bestimmungen für das Fach Naturwissenschaftliche 
Informatik (Studienmodell 2011) vom 1. Dezember 2015  

 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 und 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hoch-
schulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Dezember 2013 (GV. 
NRW. S. 723), in Verbindung mit der Prüfungs- und Studienordnung für das Bachelorstudium (BPO - Studienmodell 2011) 
an der Universität Bielefeld vom 30. September 2011 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld - Amtliche Bekanntma-
chungen - Jg. 40 Nr. 17 S. 248), geändert am 1. August 2012 (Verkündungsblatt der Universität Bielefeld - Amtliche Be-
kanntmachungen - Jg. 41 Nr. 14 S. 323) hat die Technische Fakultät der Universität Bielefeld diese Ordnung zur Ände-
rung der Fächerspezifischen Bestimmungen (Anlage zu § 1 Abs. 1 BPO) erlassen: 
 

Artikel I 
Die Fächerspezifischen Bestimmungen für das Fach Naturwissenschaftliche Informatik vom 31. August 2012 (Studienmo-
dell 2011; Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 41 Nr. 15 S. 349), geändert mit 
Ordnung vom 15. April 2013 (Studienmodell 2011; Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche Bekanntmachun-
gen – Jg. 42 Nr. 7 S. 138), vom 1. April 2014 (Studienmodell 2011; Verkündungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche 
Bekanntmachungen – Jg. 43 Nr. 5 S. 86), vom 15. Oktober 2014 (Studienmodell 2011; Verkündungsblatt der Universität 
Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 43 Nr. 18 S. 365) und vom 2. März 2015 (Studienmodell 2011; Verkün-
dungsblatt der Universität Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – Jg. 44 Nr. 3 S. 60), werden wie folgt geändert: 
 
Ziffer 9 erhält folgende Fassung:  
 
9. Weitere Angaben zu den Modulprüfungen, Modulteilprüfungen und zu Studienleistungen sowie 

zur Bachelorarbeit (§§ 14, 15, 17 BPO) 
(1)  Als Modulprüfungen oder Modulteilprüfungen kommen in Betracht:   

- Klausur im Umfang von 45 bis 180 Minuten,  
- Protokoll, 
- Mündliche Prüfung im Umfang von 15-45 Minuten,  
- Präsentation,  
- Erfolgreiche Durchführung einer Diskussionsmoderation,  
- Referat im Umfang von 20-45 Minuten, ggf. mit schriftlicher Ausarbeitung im Umfang von 5-10 Seiten, 
- Präsentation im Umfang von 20-30 Minuten, 
- Bericht im Umfang von 25-30 Seiten über die Bearbeitung von praktischen Übungsaufgaben. 
- Nachweis korrekt gelöster Übungsaufgaben,  
- Portfolio,  
- Portfolio mit Abschlussprüfung,  
- Projekt mit Ausarbeitung: Die Ausarbeitung kann in der Bearbeitung von Einzel- oder Gruppenprojekten 

bestehen. Insbesondere schriftliche Ausarbeitung im Umfang von 3-15 Seiten, Vortrag im Umfang von 20-
30 Minuten, Präsentation im Umfang von 20-30 Minuten und praktische Arbeit sind dabei möglich. 

Weitere Formen, insbesondere solche für den Nachweis von fachübergreifenden Kompetenzen einschließlich 
Medienkompetenz, sind möglich. Der Arbeitsaufwand und die Qualifikationsanforderungen müssen vergleich-
bar sein. Die näheren Einzelheiten ergeben sich aus den Modulbeschreibungen. 

 (2) Für die „Module“ 39-MBT7 und 39-MBT8 gilt jeweils: Die Anforderungen an Modulprüfungen, Modulteilprüfun-
gen und Studienleistungen bestimmen sich nach den Regelungen der jeweiligen Fächer. Werden zwei 5 LP 
Module gewählt, ist im Falle nur einer benoteten Modulprüfung diese zugleich die Modulnote. Wird jedes 5 LP 
Modul mit einer benoteten Prüfungsleistung abgeschlossen, werden diese beiden Noten bei der Ermittlung der 
Modulnote 1:1 gewichtet. 

(3) Studienleistungen im Fach Naturwissenschaftliche Informatik dienen dazu, behandelte Themen zu vertiefen, 
Methoden der mündlichen oder schriftlichen Darstellung einzuüben, praktische Fähigkeiten und die erzielten 
Ergebnisse zusammenfassend zu dokumentieren sowie eigene und fremde Ergebnisse darzustellen und die 
Modulprüfung vorzubereiten.  
Als Studienleistungen kommen in Betracht:  
- Dokumentation von Ergebnissen,  
- Bearbeitung von Übungsaufgaben, 
- Protokoll, 
- Referat im Umfang von 10-15 Minuten. 
Weitere Formen sind möglich. Bei der Wahl weiterer Formen sind das Ziel der Studienleistung und der vorge-
gebene Umfang zu berücksichtigen. Die näheren Einzelheiten ergeben sich aus den Modulbeschreibungen. 

(4) Die Bachelorarbeit ist eine schriftliche Ausarbeitung im Umfang von mindestens 15 und höchstens 30 Seiten. 
Die Bearbeitungszeit beträgt 8 Wochen, die Arbeit ist fristgerecht abzugeben.  
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Artikel II 
Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, die sich ab dem Wintersemes-
ter 2011/12 für eine Bachelorstudiengangsvariante im Fach Naturwissenschaftliche Informatik (Studienmodell 2011) ein-
geschrieben haben. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Fakultätskonferenz der Technischen Fakultät der Universität Bielefeld vom 15. 
Juli 2015.  
 
Bielefeld, den 1. Dezember 2015 
 

Der Rektor 
der Universität Bielefeld 

Universitätsprofessor Dr.-Ing. Gerhard Sagerer 
  

 
 




